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Politischer Bericht 4/2006 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
I. Zur Lage 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

1. das Europäische Parlament wird am Donnerstag über die 

Dienstleistungsrichtlinie abstimmen. Unserer Berichterstatterin Evelyne 

Gebhard ist es gelungen, einen Kompromiss zwischen der EVP-Fraktion und 

der SPE-Fraktion zu erzielen. Das umstrittene Herkunftslandsprinzip soll aus 

der Dienstleistungsrichtlinie herausgenommen werden und durch den 

grundsätzlich freien Marktzugang für Dienstleistungen ersetzt werden. Für die 

Erbringung der Dienstleistung müssen damit die Bestimmungen des Arbeits-, 

Tarif- und sonstigen Sozialrechts des Bestimmungslandes vom 

Dienstleistungserbringer eingehalten werden. Sozialdumping wird so 

verhindert und wir gehen damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung 

sozialeres und gerechteres Europa. Zahlreiche Bereiche sollen aus dem Gel-

tungsbereich der Richtlinie ausgenommen werden, wie z. B. soziale 

Dienstleistungen. Allerdings ist noch nicht gesichert, dass die 

Daseinsvorsorge und der Verbraucherschutz vollständig ausgenommen sind. 

 

 

 

Mit der 1. Lesung im Europäischen Parlament ist der Prozess noch nicht 

abgeschlossen. Wir müssen und werden die weiteren Beratungen im Rat 

gemeinsam mit der Bundesregierung eng begleiten, um eine soziale 

Ausgestaltung der Dienstleistungsrichtlinie sicherzustellen. 

 

2. Die aktuelle Lage im Iran bereitet Sorge. Unsere Position steht! Wir setzen im 

Atomstreit mit dem Iran weiterhin auf eine diplomatische Lösung. Eine mili-

tärische Option kommt für uns nicht in Frage. Wir müssen dafür sorgen, dass 



der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Säbelrasseln, von wem auch 

immer, hilft dabei nicht weiter.  

 

3. Es ist richtig, dass Jugendliche unter 25 Jahren in die Bedarfsgemeinschaft 

der Eltern einbezogen werden sollen. Das haben wir übrigens bereits im 

Koalitionsvertrag vereinbart. Dort heißt es u.a.: "Wir werden eine Präzisierung 

der Definition der Bedarfsgemeinschaft vornehmen. Künftig sollen 

unverheiratete, volljährige unter 25jährige Kinder grundsätzlich in die 

Bedarfsgemeinschaft der Eltern einbezogen werden." Diese Vereinbarung 

wird nun umgesetzt. Ich verweise auf das besondere Informationspapier 

(Anlage 1). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siegmund Ehrmann 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zur Woche 

 

Vorratsdatenspeicherung  

In dieser Woche wird unser Koalitionsantrag über Mindestspeicherungsfristen von 

Verkehrsdaten abschließend beraten. Wir geben mit diesem Beschluss 

Bundesministerin Brigitte Zypries zur voraussichtlichen Abstimmung einer 

entsprechenden Richtlinie am 21. und 22. Februar 2006 in Brüssel eine 

Entscheidung des Bundestages an die Hand und passen gleichzeitig einen 

überholten Beschluss des Deutschen Bundestages vom Januar 2005 an den neuen, 

geänderten Richtlinienvorschlag an. 



Bundesjustizministerin Zypries hat zu dem gefundenen abzustimmenden 

Kompromiss, einen Parlamentsvorbehalt eingelegt. Sie hat sich bei den 

Verhandlungen im letzten Jahr sehr dafür eingesetzt, dass alle wichtigen 

Forderungen Deutschlands berücksichtigt werden. Insofern ist vor allem dem Antrag 

der Grünen zum gleichen Thema zu widersprechen, die den Kompromiss für 

bürgerrechtlich nicht akzeptabel halten und der Bundesregierung mangelndes 

Engagement während der Verhandlungen vorwerfen. Die Grünen heben hervor, dass 

einige Staaten den Kompromiss abgelehnt hätten, aber erwähnen nicht, aus welchen 

Gründen dies der Fall war. Denn entweder wurde die Rechtsgrundlage bemängelt 

oder der Vorschlag ging den fraglichen Staaten nicht weit genug! Auch die FDP hat 

einen grundsätzlich ablehnenden Antrag zur Abstimmung vorgelegt. 

Wir machen uns mit unserem Antrag stark dafür, dass bei Umsetzung der Richtlinie 

hinsichtlich der Speicherungsdauer und der erfassten Datenarten keine über die 

Mindestanforderungen der Richtlinie hinausgehenden Pflichten geregelt werden; was 

insbesondere für die Speicherungsfrist von sechs Monaten und die Beschränkung 

der Datenabfrage zu Zwecken der Strafverfolgung auf die Ermittlung, Aufdeckung 

und Verfolgung erheblicher oder mittels Telekommunikation begangener Straftaten 

gilt. Wir wollen mit unserem Antrag gleichzeitig sicherstellen, dass Daten, die über 

den Inhalt einer Kommunikation Aufschluss geben, wie bisher nicht gespeichert 

werden dürfen. 

Gesetz zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung  

In Genshagen hat die Bundesregierung ein Wachstumspaket von insgesamt rd. 25 

Mrd. Euro beschlossen. Das jetzt vorliegende Gesetz, das wir in dieser Woche als 

Fraktionsentwurf in 1. Lesung im Bundestag beraten werden, enthält vor allem die 

Regelungen, die positive Impulse für mehr Investitionen und Beschäftigung geben 

werden. 

Im Einzelnen beinhaltet der vorliegende Gesetzentwurf u.a. folgende Maßnahmen 

zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung: 

·  Zur besseren Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf können 

erwerbsbe-dingte Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zur Vollendung des 

14. Lebensjahres vom ersten Euro an in Höhe von zwei Dritteln der 

Aufwendungen, höchstens 4.000 Euro je Kind, berücksichtigt werden. Eine 

entsprechende Regelung gilt auch, wenn nur ein Elternteil erwerbstätig und 

der andere Elternteil behindert, dauerhaft krank oder in Ausbildung ist. 



·  Die Abschreibungsbedingungen werden durch eine befristete Anhebung der 

degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens auf 

höchstens 30 Prozent verbessert. Damit setzt die Bundesregierung schnell 

wirksame Anreize für eine Verstärkung der Investitionstätigkeit. 

·  Die bereits geltende Ermäßigung der tariflichen Einkommensteuer für die 

Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen wird auf Erhaltungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen sowie Betreuungsleistungen für eine 

pflegebedürftige Person zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung 

ausgedehnt, wovon nicht nur Familien, sondern auch Handwerk und 

Dienstleister in besonderem Maße profitieren werden. 

·  Schließlich wird zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen die 

Umsatzgrenze bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Ist-

Versteuerung) in den alten Bundesländern von 125.000 Euro auf 250.000 

Euro angehoben. Die Maßnahme wird ergänzt um eine Verlängerung der 

derzeitigen  Regelung zur Ist-Versteuerung für die neuen Bundesländer über 

das Jahr 2006 hinaus bis Ende 2009. 

Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestal tung  

Ebenfalls in 1. Lesung werden wir in dieser Woche den Regierungsentwurf für ein 

„Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen" beraten. Mit diesem 

Gesetz wollen wir zum einen für mehr Steuergerechtigkeit sorgen, den 

Gestaltungsmissbrauch einschränken und der Ausnutzung von Gesetzeslücken im 

Steuerrecht entgegenwirken. Zum anderen ist es aber auch unser Ziel, die 

Einnahmebasis des Staates zu verbreitern und damit einen weiteren Beitrag zu 

seiner Handlungsfähigkeit zu leisten. U. a. ist vorgesehen: 

·  Die Gewinnermittlung nach der Einnahmenüberschussrechnung wird 

angepasst und damit ein aus der Sicht der Kapitalanleger lukratives 

Steuersparmodell abgeschafft. Künftig können Anschaffungskosten für 

Wertpapiere und Grundstücke nicht mehr sofort, sondern erst im Zeitpunkt der 

Veräußerung bzw. Entnahme berücksichtigt werden. 

·  Die Besteuerung der privaten Nutzung von Kraftfahrzeugen unter Anwendung 

der 1-Prozent-Regelung wird auf Fahrzeuge des notwendigen  

Betriebsvermögens beschränkt. Die geplanten Änderungen haben keine 

Auswirkungen auf die Fälle, in denen der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 



ein Kraftfahrzeug zur privaten Mitnutzung über-lässt (sog. 

Dienstwagenbesteuerung). 

·  Unternehmer, die Gebäude reinigen lassen, schulden dem Fiskus künftig die 

Umsatzsteuer für die empfangene Leistung. Nach bisher geltendem Recht 

obliegt diese Verpflichtung dem Gebäudereiniger. Der Wechsel der 

Steuerschuldnerschaft gewährleistet, dass der Staat in dieser Branche seinen 

Umsatzsteueranspruch besser realisieren kann. 

·  In Ergänzung des § 379 Abgabenordnung soll zukünftig die entgeltliche 

Weitergabe von Tankbelegen als Steuerordnungswidrigkeit mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

 

 

 

III. Aktuelles Thema 

 

 

Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deu tschen Einheit  

 

Der Bericht bilanziert die Anstrengungen der vergangenen 15 Jahre um Ost und 

West einander anzugleichen und Wachstum und Wohlstand zu fördern. Dabei geht 

es vor allem um die wirtschaftliche Entwicklung der neuen Bundesländer. Über 

Arbeitsmarkt, Wohnungsbau, Infrastrukturausbau bis hin zum Erhalt und Ausbau 

kultureller Güter wird eine umfassende Zusammenschau geliefert. 

 

Das Leben in den neuen Ländern hat sich seit der Wiedervereinigung grundlegend 

gewandelt. Seit dieser Zeit wurde Beachtliches geleistet. Es wurden über eine halbe 

Million neue Unternehmen gegründet. Das verfügbare Einkommen hat sich seit 1991 

verdoppelt. Es gibt ausreichend Wohnraum und die Städte wurden mit großem Erfolg 

saniert. Die Verkehrs- und Telekommunikationsinfrastruktur gehört zu den 

modernsten der Welt. 

 

1.   Angleichung der Lebensverhältnisse  

Auf diesem Gebiet wurden bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Das verfügbare 

Einkommen pro Einwohner in den neuen Ländern hat sich mit rund 14.300 Euro im 



Jahr 2003 im Vergleich zu 1991 nahezu verdoppelt. Es entspricht mittlerweile ca. 85 

Prozent des Gesamtdurchschnitts in ganz Deutschland. Die Konsumgewohnheiten, 

die Wohnungssituation und die Gesundheitsversorgung unterscheiden sich heute 

kaum noch zwischen West und Ost. 

Die Bundesregierung hat die Empfehlung des Ombudsrates aufgegriffen und wird die 

ALG II-Sätze angleichen, zumal es in Bezug auf die Lebenshaltungskosten kaum 

noch spürbare Unterschiede zwischen Ost und West gibt. 

 

 

2.    Wirtschaftliche Entwicklung und Strukturwandel  

Das übergeordnete Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung ist die Förderung einer 

wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur in Ostdeutschland. Am Ende dieses 

Prozesses soll die Unabhängigkeit von Transferleistungen vollendet sein. Auf diesem 

Weg ist die Wirtschaft in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren beeindruckend 

voran gekommen, und dies trotz der schwierigen konjunkturellen Gesamtlage (BIP-

Wachstum 2004 ca. 1,5 Prozent in Ost und West). Dabei ist ein hohes Wachstum im 

verarbeitenden Gewerbe in den neuen Ländern festzustellen. Mit 8,8 Prozent für 

2004 ist es ca. doppelt so hoch wie in den alten Ländern. Das Wachstum der 

ostdeutschen Industrie beträgt seit 1998 etwa 6 Prozent pro Jahr. 2002 war die 

Gewinnsituation der ostdeutschen Unternehmen mit 1,5 Prozent am Umsatz 

erstmals höher als im Westen mit 1,3 Prozent. 

Der Strukturwandel und die Re-Industrialisierung in den neuen Ländern kommt gut 

voran. Die Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes liegt bereits bei 17,5 

Prozent und die der Bauwirtschaft bei 6,9 Prozent (alte Länder 23,9 Prozent und 3,8 

Prozent). Die Produktivität im verarbeitenden Gewerbe liegt gegenüber den alten 

Ländern für 2004 bereits bei 79 Prozent und steigt damit stetig (2003: 78,2 Prozent; 

2002: 75,5 Prozent). Die Exportquote ist auf 25,5 Prozent für 2004 angestiegen (alte 

Länder 40 Prozent). 

 

3.    Lage am Arbeitsmarkt  

Ziel ist es, durch Wachstum und Reformen am Arbeitsmarkt sowie mit gezielten 

Programmen für Jugendliche, Langzeitarbeitslose und ältere Arbeitnehmer mehr 

Beschäftigungsmöglichkeiten in den neuen Ländern zu schaffen. Noch immer ist die 

Arbeitslosigkeit im Schnitt mehr als doppelt so hoch wie in den alten Ländern. Dies 



bleibt die zentrale Herausforderung für die kommenden Jahre. Die 

Arbeitsmarktreformen legen besonders Gewicht auf die Wiedereingliederung der 

Erwerbsfähigen in den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern ging 

2004 nur um 0,1 Prozent auf 18,4 Prozent zurück. Die Zahl der Erwerbstätigen ist 

2004, getragen durch Ich-AGs und geringfügig Beschäftigte, um 24.000 gegenüber 

dem Vorjahr angestiegen. 2004 war der Anteil der sozialversicherungspflichtigen 

Erwerbstätigen mit minus 2,1 Prozentpunkten gegenüber 2003 weiter rückläufig. 

Eine der Hauptursachen dafür ist der Beschäftigungsabbau in der Baubranche. 

Ausgelöst durch die Anpassungskrise in der Bauwirtschaft haben sich die 

Arbeitsplätze im Bauhaupt- und Baunebengewerbe im Zeitraum von 1996 bis 2004 

auf unter 400.000 halbiert. 

 

4.    Wirtschaftsförderung zielgenau fortsetzen  

Die Wirtschaftsförderung ist auf die nachhaltige Stärkung der Wirtschaft, seit 1998 

insbesondere auf die des verarbeitenden Gewerbes, ausgerichtet worden. Finanziell 

ist sie durch den Solidarpakt II, Korb 2, bis Ende des nächsten Jahrzehnts gesichert. 

Der Korb 2 beinhaltet 51 der insgesamt 156 Mrd. Euro. Dieser Anteil ist für 

besondere wachstums-und beschäftigungsfördernde Leistungen vorgesehen. 

Im Zeitraum von 2002 bis 2004 wurden etwa 6,3 Mrd. Euro an Mitteln aus der 

Gemeinschaftsaufgabe (GA) bewilligt. Damit wurde ein Investitionsvolumen von ca. 

26,4 Mrd. Euro ausgelöst. Einhergehend wurden damit 66.000 zusätzliche 

Arbeitsplätze geschaffen und über 200.000 gesichert. Die Investitionszulage haben 

wir verlängert, die GA wurde langfristig mit jährlich 600 Mio. Euro gesichert. 

 

5.    Weiterentwicklung der Förderpolitik  

Nachdem die Basisstrukturen einer funktionierenden Wirtschaft in den neuen 

Ländern gelegt wurden, kommt es künftig darauf an, eigene Kompetenzen, starke 

Unternehmen und attraktive Rahmenbedingungen am Standort Deutschland gezielt 

auszubauen. Dazu muss die Förderpolitik von der Fläche hin zu Clustern, 

Netzwerken und innovativen Kompetenzfeldern umgestellt werden. Die 

Bundesregierung hat Anfang 2004 Anstöße hierzu gegeben. Förderschwerpunkte 

bilden seitdem: Investitionsförderung, Innovationsförderung, Infrastrukturausbau und 

aktive Arbeitsmarktpolitik. Die Cluster-Bildung wurde durch gezielte Förderung 

sektoraler und regionaler Schwerpunkte erweitert und verbessert. Der Dialog mit der 



Wirtschaft wurde intensiviert. Es wurden in diesem Rahmen mehrere Bran-

chenkonferenzen in den neuen Bundesländern durchgeführt. 

6.    Städtebau und Wohnen  

Gerade der Wohnungs- und Städtebau macht die Fortschritte des Aufbaus Ost 

sichtbar und erlebbar. Die Städtebauförderung und die Programme der 

Wohnraummodernisierung haben maßgeblich zu einer Verbesserung der 

Wohnsituation in den neuen Ländern beigetragen. Insgesamt standen den neuen 

Ländern für die Städtebauförderung 2005 340 Mio. Euro zu Verfügung. Das 

Programm „Stadtumbau Ost" trägt entscheidend zur Erhöhung der Attraktivität der 

Städte bei. 

In den neuen Ländern werden von 2002 bis 2009 insgesamt, inklusive der Mittel von 

Ländern und Gemeinden, 2,5 Mrd. Euro für Stadtumbaumaßnahmen bereit stehen. 

Allein 2004 wurden 347 Rückbau- und 162 Aufwertungsmaßnahmen finanziert. Von 

1991 bis 2004 wurden rund 1,48 Mrd. Euro für das Programm „Städtebaulicher 

Denkmalschutz" bereit gestellt, im Jahr 2005 waren es ca. 92 Mio. Euro. 

 

7.    Innovation  

Betriebliche Innovationen sind der Schlüssel für eine moderne und leistungsfähige 

Wirtschaft. Auch im Jahr 2004 hat die Bundesregierung deshalb mit einer Reihe 

spezifischer Programme betriebliche Innovationen gefördert. Das Programm „INNO-

WATT", das auf kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

ausgerichtet ist, fördert speziell innovative Wachstumsträger. Die Erfolgskontrolle 

des Vorgängerprogramms „FuE-Sonderprogramm" aus dem Jahr 2004 belegt die 

hohe Wirksamkeit und Effizienz dieser unternehmensnahen Förderung. Umsatz und 

Beschäftigung der gewerblichen Zuwendungsempfänger wuchsen im Zeitraum 2001 

bis 2004 mit gut 30 Prozent bzw. 2,7 Prozent überdurchschnittlich. Mit einem Euro 

Zuschuss werden dabei Umsätze in Höhe von ca. 14 Euro angestoßen. Allein 2004 

wurden 21 Kompetenznetze in den neuen Ländern gefördert und damit zu einem 

besseren Netzwerkmanagement und einer verbesserten internationalen 

Positionierung beigetragen. Unter dem Dach des Programms „Unternehmen Region" 

hat die Bundesregierung 15 spezifische Programme zusammengefasst, um regionale 

Innovationspotenziale noch besser zu erkennen und sie zielgerichtet fördern und 

nutzen zu können. Bis Mitte 2005 wurden fast 1.500 Vorhaben in 112 regionalen 

Bündnissen gefördert. 



 

8.    Forschung und Bildung  

Die Förderung von Forschung, Bildung und Innovation ist in einer zunehmendend 

wissensbasierten Gesellschaft von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit 

eines Landes. Die Bereiche Bildung und Forschung besaßen deshalb auch im Jahr 

2004 eine hohe Bedeutung für die Bundesregierung. Daher wurden 2004 über 1,98 

Mrd. Euro für Bildung und Forschung bereitgestellt (+ 14 Prozent gegenüber 1998). 

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau wurden den neuen Ländern 

2004 rund 190 Mio. Euro an Bundesmitteln zugewiesen. An vielen Stellen in 

Ostdeutschland sind Zentren der Spitzenforschung entstanden. 

Es gibt in den neuen Ländern mittlerweile 18 Institute der Max-Plank-Gesellschaft, 19 

Institute der Fraunhofer-Gesellschaft, 4 Zentren der Helmholtz-Gesellschaft (inkl. 

Berlin) und 36 Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibnitz. 

Die Institute der Spitzenforschung in den neuen Ländern (inkl. Berlin) wurden im Jahr 

2004 insgesamt mit Mitteln in Höhe von ca. 766 Mio. Euro gefördert. 

 

9.    Verkehrswege  

Zum Zeitpunkt der Wende war die Verkehrsinfrastruktur der DDR in einem desolaten 

Zustand. Mit der Wiedervereinigung mussten sowohl leistungsfähige Ost-West-

Verbindungen geschaffen, als auch ein Großteil der DDR-Infrastruktur dringend 

modernisiert werden. Auf diesem Weg ist die Bundesregierung durch den Ausbau 

des Schienen- und Straßennetzes bereits sehr weit fortgeschritten. Bis Ende 2004 

wurden insgesamt fast 25 Mrd. Euro in die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit 

investiert. Im Schienenverkehr wurden bis 2004 bereits sechs der neun 

Verkehrsprojekte Deutsche Einheit fertig gestellt und insgesamt 11,9 Mrd. Euro für 

den Neu- und Ausbau des Schienennetzes verwendet. Im Fernstraßenbau wurden 

bis Ende 2004 ca. 1.500 km sechsspurig ausgebaut oder neu errichtet. Insgesamt 

wurden bis 2004 11,8 Mrd. Euro hierfür investiert. 

 

10.  Kultur  

Die dauerhafte, gezielte Förderung so genannter „gesamtstaatliche bedeutsamer" 

Kultureinrichtungen in den neuen Ländern spielt eine besondere Rolle. Für ihren 

Erhalt und ihre Modernisierung setzt der Bund erhebliche Mittel ein. Im Jahr 2004 

wurde das Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in 



Ostdeutschland" aufgelegt. Für dieses Programm stellt die Bundesregierung pro Jahr 

ca. 6 Mio. Euro zur Verfügung. Mit jährlich fast 75 Mio. Euro unterstützt der Bund 

eine Vielzahl so genannter „kultureller Leuchttürme". Hierzu zählen u. a. die Stiftung 

preußischer Kulturbesitz sowie die Stiftung Bauhaus Dessau. Mit dem am 9. 

Dezember 2003 geschlossenen neuen Hauptstadtkulturvertrag hat der Bund 

Verantwortung für weitere kulturelle Einrichtungen von gesamtstaatlicher Bedeutung 

übernommen. Inzwischen zahlt der Bund über 420 Mio. Euro für kulturelle Ein-

richtungen und Projekte in Berlin. 

 

Fazit  

Die bestehenden Aufgaben bleiben groß. Ganz oben auf der Prioritätenliste bleibt 

weiterhin die Bewältigung der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt. Hinzu 

kommen die Probleme, die sich aus dem demographischen Wandel ergeben. 

Die wirtschaftliche, gesellschaftliche und innere Einheit sind auf dem richtigen Weg 

und bereits ein sehr großes Stück voran gekommen. Diesen Weg werden wir 

weitergehen und die deutsche Einheit weiter positiv für alle gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Anlage 1 
 
Änderungen bei der Grundsicherung für Arbeit suchen de junge Menschen von 
18 bis 24 Jahren 
 
Die Bundesregierung strebt u. a. eine Präzisierung bei der Definition der 
Bedarfsgemeinschaft an. Konkret haben CDU/CSU und SPD dazu im 
Koalitionsvertrag folgendes festgelegt: 
 

·  "Wir   werden   eine   Präzisierung   bei   der   Definition   der   
Bedarfsgemeinschaft vornehmen.   Künftig   sollen   unverheiratete,   
volljährige,   unter 25jährige   Kinder grundsätzlich in die Bedarfsgemeinschaft 
der Eltern einbezogen werden." (S. 34 des Koalitionsvertrags) 

·  "Unter 25jährige, die erstmals eine eigene Wohnung beziehen wollen, können 
künftig  nur noch  Leistungen  erhalten,   wenn  sie  vorher die Zustimmung 
des Leistungsträgers       einholen.       Damit       wollen       wir       
verhindern,       dass Bedarfsgemeinschaften   nur  zu   dem   Zweck  
gegründet   werden,   um   höhere Arbeitslosengeld-II-Ansprüche geltend zu 
machen." (S. 35 des Koalitionsvertrags) 

 
Die Umsetzung dieser Maßnahme ist Teil des sog. SGB II-Änderungsgesetzes, das 

derzeit in der parlamentarischen Beratung ist. 

 

Dabei geht es um eine effizientere Einsetzung der finanziellen Mittel, um mehr 

Vermittlung in Beschäftigung zu erreichen. 

 

Nach dem geltenden Recht wird für minderjährige, unverheiratete Kinder, die mit 

ihren Eltern eine Bedarfsgemeinschaft bilden, 80% der Regelleistung gezahlt. Sobald 

die Kinder volljährig sind, bilden sie eine eigene Bedarfsgemeinschaft und erhalten 

derzeit 100% der Regelleistung, auch wenn sie weiter bei den Eltern wohnen. Die 

bisherige Regelung trägt aber nicht dem Umstand Rechnung, dass Kinder, die 

weiterhin im Haushalt der Eltern leben, nicht die sog. Generalkosten eines Haushalts 

zu tragen haben, bspw. Versicherung, Strom. 

 

Deshalb sollen zukünftig auch volljährige Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, in die Bedarfsgemeinschaft der Eltern einbezogen werden. Für sie 

werden 80 % der Regelleistung gezahlt, wenn der Haushaltsvorstand einen 

Anspruch auf 100 % hat. 

Es gilt aber auch: Diejenigen Jugendlichen unter 25 Jahren, die z. B. aus beruflichen 

oder sozialen Gründen nicht im elterlichen Haushalt leben können, haben auch 

weiterhin als eigene Bedarfsgemeinschaft einen Anspruch auf 100 %. 



 

Diese Änderungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind notwendig , weil 

sich im Verlauf des vergangenen Jahres gezeigt hat, dass die Kosten für die 

Grundsicherung für Arbeitssuchende wesentlich höher sind als veranschlagt. Das hat 

auch mit Effekten zu tun, die vom Gesetzgeber so nicht gewollt waren. Dazu gehört 

die Tatsache, dass Jugendliche, die volljährig sind, aber noch nicht das 25. 

Lebensjahrvollendet haben, aus der Wohnung der Eltern ausziehen, um als eigene 

Bedarfsgemeinschaft höhere finanzielle Mittel des Staates zu erhalten. Das 

widerspricht aber dem eigentlichen Anliegen der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende, finanzielle Mittel möglichst effizient einzusetzen. 

 

Anspruch auf die Bezuschussung der Einrichtung einer neuen, eigenen Wohnung für 

18 - 24jährige gibt es zukünftig nur noch, wenn ein Antrag vor Umzug gestellt und 

dieser nach den neuen Bestimmungen förderungswürdig ist. 

 

Generell gilt die Zielsetzung, dass keine Jugendlichen bzw. kein Jugendlicher unter 

25 Jahren länger als 3 Monate ohne Arbeit, Ausbildung oder weiterführende 

Beschäftigung ist. Das Ziel der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit bleibt 

prioritär. Dafür vor allem wollen wir die verfügbaren Mittel einsetzen. 

 

 


